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Sichern Sie Ihre  
Pole-Position für 2024
IHRE GESCHÄFTSPARTNER WERDEN SIE IM NEUMANN 2024 FINDEN.
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3 % 
Frühbucher Rabatt  

bis  
22.9.2023
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 NEUMANN ist das Kompendium  
aller Firmen, die für das Presse- 
vertriebsgeschäft wichtig sind.

NEUMANN skizziert Kompetenzen und 
nennt relevante Ansprechpartner mit ihren 
direkten Kontaktdaten.

NEUMANN ist seit 1974  
eine Institution im Pressemarkt.
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Anzeigenpreise 

1/1-Seite

Umschlagseite 
U2, U3 oder U4  4.300,- Euro

Innenseiten
4c   3.100,- Euro
 

HKS Sonderfarbe zusätzlich 375,- Euro

Anzeigenformate  
 Satzspiegel Anschnitt  Breite x Höhe in mm

1/1 Seite  120 x 180 148 x 210
1/2 Seite 120 x   90 -
Beschnittzugabe: 3-5 mm am oberen und unteren Rand und 10 mm am äußeren Rand

Format DIN A5 (150 x 210 mm)
Druckauflage  1.100 Exemplare
Druckprofil für Anzeigen ISO Coated V2.300% (ECI) als PDF/X4

Frankfurter 
Allgemeine

Demokratie braucht 
informierte Köpfe.
Präzise Analysen sowie realistische und stets sachliche 
Einordnungen zum Weltgeschehen machen die Publikationen 
der Frankfurter Allgemeinen zu Leitmedien, denen die Fach- 
und Führungskräfte vertrauen.

Internet:www.leserkreis.de Telefax:040-27173148 Tel.: 040-27173400
e-mail:info@leserkreis.de

Geschäftsführung:ThomasGanske,JoachimHerbst,BerndWedekind Tel.: 040-27173540

Marketingund Vertrieb: VolkerSindel Tel.: 040-27173544
e-mail:volker.sindel@leserkreis.de

LeiterEinkauf/Fuhrpark: KlausBalcke Tel.: 040-27173332
e-mail:klaus.balcke@leserkreis.de

Daheim-Werbung: WolfgangDeclair Tel.: 040-27173240
e-mail:wolfgang.declair@leserkreis.de
www.daheim-werbung.de

Wir liefernvonunseren Lieferstandorten
Hamburg,Uetesen, Lübeck, Kiel, Bremen, Kassel, Hannover, Braunschweig,Essen, Osnabrück,Nordhorn,Münster,
Duisburg,Düsseldorf,Wuppertal, Mainz,Frankfurt,Wetzlar, Karlsruhe,Stuttgart,Ulm,Augsburg,München,Regensburg,
Passau, Berlin,DresdenundRostockinmehrals 9100Orte

r

Leiter

Leiter

Hamburg, Uetersen, Neumünster, Lübeck, Bremen, Kassel, Hannover, Braunschweig, Essen, Osnabrück, Münster,  
Duisburg,  Düsseldorf, Wuppertal, Mainz, Frankfurt, Wetzlar, Karlsruhe, Stuttgart, Ulm, Augsburg, München, Regensburg,  
Passau, Berlin und Dresden in mehr als 9100 Orte

LKD_neumann.indd   1 11/7/2012   9:10:54 AM

Wir liefern von unseren Lieferstandorten
Hamburg, Neumünster, Lübeck, Bremen, Kassel, Hannover, Braunschweig, Essen, Osnabrück, Düsseldorf,  
Wuppertal, Frankfurt, Wetzlar, Karlsruhe, Stuttgart, Augsburg, München,  Regensburg, Passau, Berlin und Dresden 
in mehr als 9.100 Orte

Geschäftsführung:                                 Thomas Ganske, Bernd Wedekind Tel.: 040-27 17 35 40
e-mail: bernd.wedekind@leserkreis.de

Leiter Leserkreis Daheim Werbung: Stefan Ehlers Tel.: 040-27 17 32 40
e-mail: stefan.ehlers@leserkreis.de 
www.leserkreis-werbung.de

Zentralverwaltung: Poßmoorweg 1, 22301 Hamburg, Postfach 130244, 20102 Hamburg
Internet: www.leserkreis.de         Telefax: 040-27 17 31 48                           Tel.: 040-27 17 34 00
e-mail: info@leserkreis.de 

LKD_Neumann_2019.indd   1 20.09.2019   11:46:52
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4c 2.300,- Euro

Ihre Anzeige – damit bei Ihrem Eintrag die Suche endet!
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Firmenlogos und Titelsignets: 
Individualisieren Sie Ihren Eintrag mit Ihrem Logo!

Sonderwerbeformen und Beilagen: 
Ermöglichen wir gern, fragen Sie uns danach.

bis zu einer Größe von 45 x10 mm (Breite x Höhe in mm):
4c 690,- Euro 
s/w 300,- Euro
jeder weiterer mm in der Höhe 29,- Euro
HKS Sonderfarbe zusätzlich  375,- Euro

Erscheinungsweise jährlich 
Erscheinungstermin Februar 2024 
Anzeigenschluss 4. Oktober 2023 
Druckunterlagen 2. November 2023

z.B. Lesezeichen

Friedrichshafen

Presse-Grosso Südwest GmbH & Co. KG
Adelheidstraße 41, 88046 Friedrichshafen
Telefon (0 75 41) 30 16-0
Fax (0 75 41) 30 16-30
www.pgsw.de

Niederlassungsleiter Robert Kauter, T. (0 75 41) 30 16-19,
robert.kauter@pgsw.de

Anzahl der belieferten Einzelhandelsbetriebe 1.120 � Zentrale in
Heidelberg � VDZ-Nr. 825/06 - Depot in Tuttlingen VDZ-Nr. 825/28

Fulda

PVG Presse-Vertriebs-Gesellschaft mbH & Co. KG
Depot Mittelhessen
Christian-Wirth-Straße 1, 36043 Fulda

siehe unter PVG-Vertriebszentrum Mittelhessen in Gießen �

VDZ-Nr. 70121

Geisenfeld/Ilmendorf

Jost GmbH & Co. KG Pressegroßvertrieb
Depot Geisenfeld
Hallstattstraße 1, 85290 Geisenfeld/Ilmendorf
Telefon (0 89) 6 93 84-0
Fax (0 89) 6 93 84-6 40
www.presse-jost.de

Depotleitung Norbert Dagner, T. (0 89) 6 93 84-6 33,
norbert.dagner@presse-jost.de

Nachtversand T. (0 89) 6 93 84-6 21

Zentrale in München

364

G
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F Presse-Grosso

z.B. Unternehmensvorstellung

z.B.
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 Mevlüde Yüce 
Anzeigenleitung 
Telefon +49 40 60 90 09-96 
mevluede.yuece@presse-fachverlag.de
 

Annegret Fiedler 
Firmenporträts 
Telefon +49 40 60 90 09-91 
annegret.fiedler@presse-fachverlag.de

Ihre Ansprechpartnerinnen im Verlag

Elke David 
Anzeigendisposition 
Telefon +49 40 60 90 09-56 
elke.david@presse-fachverlag.de

Dunja Hakansson 
Firmenporträts 
Telefon +49 40 60 90 09-64 
dunja.hakansson@presse-fachverlag.de

Presse Fachverlag GmbH & Co. KG 
Nebendahlstraße 16, 22041 Hamburg
(Postfach 70 13 60, 22013 Hamburg)

Fon +49 40 60 90 09-96
Fax +49 40 60 90 09-55
info@presse-fachverlag.de
www.presse-fachverlag.de

Zahlungsmodalitäten 
2 % Skonto bei Vorkasse oder nach  
Erscheinen netto, wenn ältere Rech- 
nungen nicht überfällig sind.  
Die jeweils gültige Umsatzsteuer  
wird gesondert berechnet.
Allen Aufträgen liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen  

für Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften zugrunde.

Bankverbindung
IBAN: DE35 2005 0550 1105 2126 49
BIC/SWIFT: HASPDEHHXXX

Verlagsangaben
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften

1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist 
der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden 
oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss 
abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen einge-
räumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwik-
keln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröf-
fentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in 
Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere 
Anzeigen abzurufen. 4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht 
zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, 
den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entspre-
chenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung 
auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

5. Bei der Berechnung der Abgabemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entspre-
chend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimm-
ten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffent-
licht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber 
noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht 
auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne 
dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an 
andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht 
als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ 
deutlich kenntlich gemacht.

8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines 
Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen 
Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, 
wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren 

Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei 
Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind 
für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und derer Billigung bindend. 
Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der 
Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. 
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen 
oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder 
beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewähr-
leistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die 
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvoll-
ständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie 
Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt 
wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die 
Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf 
Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schadenersatzansprüche aus 
positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung 
sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadenersatzansprüche 
aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren 
Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies 
gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters 
und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens 
zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der 
Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den 
übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang 
nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts 
beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb 
von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die 
Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt 
alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten 
Frist mitgeteilt werden.
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12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige 
übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst 
aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der 
aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, 
sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. 
Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlungen werden nach der Preisliste gewährt.

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten 
berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden 
Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung 
verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers 
ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das 
Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel 
von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen stehender 
Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und 
Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige 
Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle 
eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und 
Verbreitung der Anzeige.

16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckstöcke, Matern und Zeichnungen sowie für 
vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich 
vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein 
Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der 
ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise 
genannte durchschnittliche Auflage oder wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durch-
schnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich ver-
breitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung 
ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie bei einer Auflage bis zu 
50.000 Exemplaren 20 v.H., bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren 15 v.H., bei 
einer Auflage bis zu 500.000 Exemplaren 10 v.H., bei einer Auflage über 500.000 
Exemplaren 5 v.H. beträgt. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche 
ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so 

rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag 
zurücktreten konnte.

18. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige 
Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe 
und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die 
Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser 
Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, 
ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht 
eingeräumt werden, die eingehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des 
Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das zulässige Format DIN A4 (Gewicht 50 g) über-
schreiten, sowie Waren, Bücher-, Katalogzusendungen und Päckchen sind von der 
Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht entgegengenommen. Eine Entgegennahme 
und Weiterleitung kann jedoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass der 
Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt.

19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurück-
gesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

20. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Hamburg.


